
4. :Beiblatt 

l§ILA.D. 
zu 198/3 

, n , r a g.,e b e a n ,t W Q r t U ß ß, 

29. 
I. Juni 1954 

, In Beantwortung der Anfrage der Ab,,, E b e nb i 0 h 1 e z: und (Jenoe sen, 

betreffend farenabaatz durch Xonsumvereine, führt Bund~sminister für Finanzen 
~r. Kam i t z ausl 

. , 

Die eteuerlloheS0n4erstellung der Erwerbs- und Wirtschaftegenoeaenschaften 
(wozu auch die Konsumvereine gehören) beruht im wesentliohen auf der Verordnung 

über die Irerp$7."schaftsteuer der Erwerbs- . und Wirtschaftsgenossensohaften vom 
8.Dezem'ber 19'9,DRGB1.Nr.I $.2391. Dieser Verordnung, die am' Grund des § 23 
des K6rperaohaftsteuergesetze_ erlassen wurde, kommt im Stufenbau der aster

reiohllchen aechtaordnung Gesetzescharakter ZUJ eine Änderung dieser Verordnung 
i~t daher nur durch ein Gesetz möglich. Die Änderung vcn Vorschriften, we10he 
die X8.rperschattsteuer 'betreffen, ist nur durch eine Neufa_ssWli sämtlioher auf 

dem Ge~1ete der ItSrpersohaftsteuer bestehenden Vorsohriften m8g1ich, da der 
.Alliierte Rat eine NovellielUng der aus der Zeit der deutsohen BesetzUDg 
stammenden Vorsohriften ablehnt. Die Neuf~sung de» Körpersohaftsteuergeaetzea 

I kennte aber bilber wegen anderer d.r~ngender legistischer Arbeiten noch nicht 
:Ln Angriff' genommell werden. Es ist beabsiohtigt, in der in Aussicht genoJllJlleneD 
WeufassUD8 des rdrpersobaftsteuergesetzes auoh die Frage der Besteuerung der 
Genossensohaften neu zu regeln. 
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